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Sachverhalt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahlbeck hat in hier Sitzung am 18.03.2021 den 
Entwurf der Einbeziehungssatzung „Schwarzer Grund“ und die Begründung hierzu gebil-
ligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. die Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange wurde durchgeführt. Der Inhalt der eingegan-
genen Stellungnahmen ist in der als Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. 
Die Stellungnahmen wurden geprüft; sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlun-
gen in der Abwägungstabelle behandelt werden.

 
Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahlbeck beschließt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden geprüft und deren Behandlung ent-
sprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle (Anlage 1) be-
schlossen.

2. Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die im Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über 
das Ergebnis der Abwägung zu informieren.

3. Die Einbeziehungssatzung „Schwarzer Grund“ der Gemeinde Ahlbeck wird hiermit 
gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB in der vorliegenden Fassung vom 09/2021 als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

4. Die Einbeziehungssatzung „Schwarzer Grund“ ist ortsüblich bekanntzumachen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo die Einbeziehungssatzung „Schwarzer Grund“ mit 
Begründung während der Dienststunden eingesehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangt werden kann.



Anlage/n
1 EinbeziehungssatzungAhlbeck-Abwägung4.2-21-09 öffentlich

2 EAB_Vorsee_15.07.21 öffentlich

3 Einbeziehungssatzung_Schwarzer_Grund-Satzung öffentlich

4 FFH-VP_Ahlbeck_Vorsee_15.07.21 öffentlich

5 Begründung Satzung DerschwarzeGrund-21-09 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
ja nein

fin. Auswirkungen x
im Haushalt berücksichtigt x Deckung durch: Produkt Sachkonto

Liegt eine Investition vor? x Folgekosten

Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in
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Gemeinde Ahlbeck 
Einbeziehungssatzung „Der schwarze Grund“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 

 
Beratungsstand: 

Gemeindevertretung vom ………………. 
 
Aufgestellt: 
Eggesin/Neubrandenburg, den 30.09.2021 
 

Amt „Am Stettiner Haff“     

Bau- und Ordnungs-
amt 

Stettiner Straße 1 17367 Eggesin Tel.: 039779-264-69 Fax: 039779-264-42 m.witt@eggesin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 

 
  



 

    2 

Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifwald 05.07.2021  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern  22.06.2021 
06.07.2021 

 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 17.06.2021  

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis  x 

6.  Hauptzollamt Stralsund  x 

7.  Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH 27.05.2021  

8.  Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 09.06.2021  

9.  Straßenbauamt Neustrelitz 10.06.2021  

10.  Deutsche Bahn AG  x 

11.  Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 19.07.2021  

12.  IHK Neubrandenburg 24.06.2021  

13.  Landesamt für innere Verwaltung M-V 31.05.2021  

14.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

15.  Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 21.07.2021  

16.  E.DIS Netz GmbH  x 

17.  Deutsche Telekom Technik GmbH 20.05.2021  

18.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 27.05.2021  

19.  Bergamt Stralsund 10.06.2021  

20.  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V  x 

21.  REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH 02.07.2021  

22.  Deutsche Post Immobilien GmbH  x 

23.  Landgesellschaft M-V GmbH  x 

24.  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund  x 

25.  Landesforst M-V 28.07.2021  

26.  Handwerkskammer  x 

27.  Wasser- und Bodenverband „Uecker-Haffküste“  x 

28.  Landesamt für Straßenbau M-V  x 

29.  CEP Central European Petroleum GmbH  x 
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

30.  GASCADE Gastransport GmbH 10.06.2021  

31.  50Hertz Transmission GmbH  x 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 01.07.2021  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Eggesin   

2. Gemeinde Hintersee   

3. Gemeinde Luckow   

4.    

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 07.06.2021 bis zum 09.07.2021 wurde keine Stellungnahme vorgebracht. 

1.   

2.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
führungen und die Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur 
Kenntnis genommen und in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die fachtechnischen Hinweise des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und 
Katastrophenschutz zu den Kampfmitteln zur Kenntnis. Sie werden 
bei der Realisierung von Maßnahmen durch die Vorhabenträger und 
deren Beauftragte zu beachten sein und werden in die Begründung 
eingestellt. 
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Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Straßenver-
kehrsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, keine Einwände 
gegen das Bauvorhaben hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Anregungen des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz, SG 
Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB Bauleitplanung werden zur 
Kenntnis. Die Bereiche ohne Zu- und Abfahrt wurden festgesetzt zum 
Schutz der vorhandenen Baumreihe im Bereich der Kreisstraße, der 
Bushaltestelle und des Trafos. Dementsprechend stehen nur für zwei 
Grundstücke direkte Zufahrten zur Verfügung. Für den westlichen Teil 
kann die Zufahrt von der Mitte über ein Wegerecht geklärt werden. 
 
 
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die fachtechnischen Hinweise des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Amt für Bau, Natur- und Denk-
malschutz, SG Bauleitplanung/Denkmalschutz, SB Denkmalpflege 
zur Kenntnis. Sie werden bei der Realisierung von Maßnahmen durch 
die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beachten sein und wa-
ren unter 8.1 Bodendenkmale in die Begründung des Entwurfes ein-
gestellt. 
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Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Ausführungen der uNB zum Alleen-
schutz zur Kenntnis. 
 
Alleebäume werden bei der Umsetzung der Planung nach derzeiti-
gem Kenntnisstand beschädigt.  
 
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die uNB der Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung zustimmt. 
 
Die Kompensationsmaßnahme wird folgendermaßen modifiziert: 
Als Kompensationsmaßnahme sind 6.587,78 Ökopunkte einer Öko-
punktmaßnahme zu erwerben. Pro 1 m² beanspruchter Abrundungs-
fläche sind vom jeweiligen Bauherrn 1,68 Ökopunkte zu erwerben. 
Das Abbuchungsprotokoll wird vor Satzungsbeschluss eingereicht. 
Verwendet wird das ca. 18,6 km südlich liegende Kontos VG-036 
„Herstellung einer Brachfläche mit Nutzungsoption als Weide südlich 
von Dorotheenwalde“ (Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-
55012), da dieses in derselben Landschaftszone "Vorpommersches 
Flachland" wie das Vorhaben liegt. 
 



 

    7 

 

 
Damit wird die Zuordnung zu den Grundstücken abgesichert und auf 
das vor Satzungsbeschluss vorzuliegende Abbuchungsprotokoll hin-
gewiesen.  
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die uNB das ausge-
wählte Konto als geeignet ansieht. 
 
Im Ökokontoverzeichnis ist die Ökokontomaßnahme als anerkannt 
registriert. Eine Ökokontomaßnahme ist für 25 Jahre gesichert. 
 

 
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
uNB bis zur Vorlage des Abbuchungsbescheides nicht abschließend 
ist. 
 
Die Aussagen zum Weißstorch werden in den Planunterlagen an die 
aktuellen Verhältnisse angepasst.  
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Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die Kreisstraßen-
meisterei des Landkreises Vorpommern-Greifswald, keine Einwände 
gegen das Bauvorhaben hat. 
 
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Was-
serwirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten als untere Abfallbehörde und un-
tere Bodenschutzbehörde der gemeindlichen Planung unter Hinwei-
sen zustimmt.  
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maßnah-
men durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten 
und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die unteren Immis-
sionsschutzbehörde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zu-
stimmt. 
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Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die untere Wasser-
behörde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zustimmt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und die 
Ausführungen des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Planung der Einbezie-
hungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass der Satzung agrar-
strukturelle Belange nicht entgegen stehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und die 
Ausführungen des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Um-
welt Vorpommern werden im Rahmen der Planung zur Einbezie-
hungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass der gemeindlichen 
Planung die Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden 
des StALU VP nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgi-
sche Seenplatte wird im Rahmen der Planung der Einbeziehungs-
satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Staatlichen Am-
tes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, 
dass es keine Einwände gegen die gemeindliche Planung gibt zur 
Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der Ver-
kehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH wird im Rahmen 
der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung der Verkehrsgesell-
schaft Vorpommern-Greifswald mbH, dass es keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verbandes 
Ueckermünde werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungs-
satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die  geplante Be-
bauung an die vorhandenen Trink- und Abwasserleitungen ange-
schlossen werden kann. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz werden 
im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Straßenbau-
amt keine Bedenken zu der gemeindlichen Planung hat. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen 
der Planung der Außenbereichssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit der gemeindlichen Planung 
zustimmt und die touristische Nutzung am Standort nicht negativ be-
einträchtigt wird. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer Neu-
brandenburg werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungs-
satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Bedenken ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen. 
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 Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Planung der 
Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Fest-
punkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der gemeindlichen Planung 
befinden. 
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Planung der Einbezie-
hungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Staatlichen Bau- 
und Liegenschaftsamtes, dass sich im Plangeltungsbereich keine 
vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern befinden, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH wer-
den im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH, dass sich im Plangeltungsbereich keine Tele-
kommunikationslinien der Telekom befinden, zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Im Rahmen einer Einbeziehungssatzung gibt es keinen Erschlie-
ßungsträger. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rahmen 
der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen und 
in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Bundesamtes für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundewehr, 
dass die Belange der Bundeswehr durch die gemeindliche Planung 
betroffen sind, zur Kenntnis. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung hat. 
Die Hinweise werden in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Planung der Einbeziehungssatzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz durch die gemeindliche Planung berührt 
werden, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der REMONDIS Vorpommern Greifswald 
GmbH werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die REMONDIS 
Vorpommern Greifswald GmbH auf die Abfallwirtschaftssatzung des 
Landkreises hinweist.  
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 
werden im Rahmen der Planung der Einbeziehungssatzung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass die Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern aus forsthoheitlicher und forstwirtschaftli-
cher Sicht keine Einwände gegen die gemeindliche Planung erhebt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, Aus-
führungen und Hinweise der GASCADE Gastransport GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ahlbeck nimmt zur Kenntnis, dass Anlagen der 
GASCADE Gastransport sowie WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH und OPAL Gastransport GmbH & Co. KG durch die gemeind-
liche Planung nicht betroffen sind. 
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Einbeziehungssatzung „Der schwarze 
Grund“ der Gemeinde Ahlbeck 
 

 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gutachter: 
 

 

 
 
Kunhart Freiraumplanung 
Bianka Siebeck B.Sc. 
Naturschutz und Landnutzungsplanung  
Gerichtsstraße 3 
17033 Neubrandenburg 
Tel: 0395 422 5 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
K. Manthey – Kunhart Dipl.- Ing. (FH)  Neubrandenburg, den 15.07.2021 
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Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung für die Einbeziehungssatzung „Der schwarze Grund“ der Gemeinde Ahlbeck 

Dipl.- Ing. (FH) Kerstin Manthey - Kunhart 17033 Neubrandenburg Gerichtsstraße 3 Tel/Fax: 0395 4225110    Mobil: 0170 7409941    Mail: kunhart@gmx.net 
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A. Ausgangsdaten 

Im Auftrag der Gemeinde Ahlbeck wird eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung für die Einbezie-

hungssatzung „Der schwarze Grund“ erstellt. Die zu untersuchende Fläche ist 3.933 m² groß, 

79 m lang, 51 m tief und umfasst Teile des Flurstücks 157 der Flur 3 der Gemarkung Ahlbeck 

nördlich der Kreisstraße 78 Richtung Rieth. Die Vorhabenfläche soll in den im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil Vorsee einbezogen werden. Geplant ist die Errichtung von Eigenheimen, 

entsprechend der Umgebungsbebauung. Nach BNatSchG und NatSchAG M-V stellt das Vor-

haben einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. 

 

Abb. 1: Übersichtsplan M 1:10.000 (Quelle © GeoBasis-DE/M-V 2019) 

Entsprechend § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in 

Natur und Landschaft Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Ver-

änderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-

gels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 

erheblich beeinträchtigen können.  

Laut § 12 Abs.1 Nr. 12 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 

des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) sind Ein-

griffe gemäß § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes unter anderem „12. die Errichtung 

baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstücken …“. Der Verursacher ist 

nach § 15 Absatz 2 des BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen des Natur-

haushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

 

 

Untersuchungsraum 
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sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-

gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträch-

tigung, wenn die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wie-

derhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-

staltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn die beeinträchtigten Funktionen des Natur-

haushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Soweit Ersatzmaßnahmen nachweisbar 

rechtlich oder tatsächlich unmöglich sind oder die verursachten Beeinträchtigungen nachweis-

bar nicht beheben, hat der Verursacher für die verbleibenden Beeinträchtigungen eine Aus-

gleichszahlung zu leisten.  

 

Abb. 2: Lage des Vorhabens (Quelle © LAIV – MV 2021) 

Die oben stehenden gesetzlichen Festlegungen bilden die Grundlage nachfolgender Eingriffs- 

Ausgleichsbilanzierung. Der gewählte Untersuchungsraum ist ca. 3.933 m² groß und ent-

spricht der Vorhabenfläche. 

 

Plangebiet 
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A.1 Beschreibung der naturräumlichen Gegebenheiten 

Die Vorhabenfläche befindet sich im LSG ca. 650 m nordöstlich des Dorfkerns Ahlbeck auf 

anthropogen beeinflusstem Boden bewirtschafteter Intensivgrünlandflächen. Der Geltungsbe-

reich wird im Norden (Rest Flurstück 157) und Osten (Flurstück 156/1) durch Intensivgrünland, 

im Süden durch die Kreisstraße 78 (Flurstücke 79/2, Flur 1 Gemarkung Seegrund) und im 

Westen durch Wohnbebauung (Vorsee 19a, Flurstück158/1) begrenzt. Etwa 122 m westlich 

schließt sich der Bebauungskomplex ab Vorsee Nr. 26 an. 

Auf der Fläche sind keine Gebäude und Gehölze vorhanden. Entlang der Straße Vorsee (K78) 

stehen vier mächtige Linden von 50 – 60 cm Stammdurchmesser außerhalb des Geltungsbe-

reiches. Am westlichen Planteil, befindet sich eine Bushaltestelle an der K78. Die Erschließung 

der geplanten Bebauung erfolgt über die Straße Vorsee (K78). 

 

 

Abb. 3: Lage des Vorhabens im Naturraum (Quelle © LAIV – MV 2021) 

Das Plangebiet ist durch die Immissionen seitens der Kreisstraße und der Ortschaft Vorsee 

vorbelastet. Auch die intensive landwirtschaftliche Nutzung wirkt saisonal auf das Plangebiet 

ein. Von einer derzeitigen Überschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Schwellenwerte 

wird nicht ausgegangen. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung und der beunruhigten 

Lage in direkter Nähe zur Straße erfüllt das Plangebiet keine bedeutende Erholungsfunktion.  

Untersuchungsraum 

SPA DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“, ca. 170 m südlich und 1km westlich 

GGB DE 2351-301 „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“, ca. 170 m südlich 

Naturpark „Am Stettiner Haff“ 

NSG „Ahlbecker Seegrund“, ca. 170 m südlich  

LSG „Haffküste“ 
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Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ befindet sich ca. 

170 m südlich und 1 km westlich zum Einbeziehungsbereich. Das nächstgelegene GGB-Ge-

biet DE 2351-301 „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ ist ebenfalls etwa 170 m südlich 

gelegen. Aufgrund der geringen Entfernung zu den Schutzgebieten wird eine Vorprüfung auf 

Verträglichkeit des Vorhabens zu den nächstgelegenen Natura-Gebieten durchgeführt (Abb. 

3). Im 50 m und 200 m Umkreis des Vorhabens befinden sich zwei gesetzlich geschützte Bio-

tope laut LUNG M-V Kartierung. 

Tabelle 1: Biotoptypen im Plangebiet 

Code Bezeichnung Wertstufe 

lt.HzE 

Fläche in 

m² 

Anteil an der 

Gesamtflä-

che in % 

GIM Intensivgrünland auf Mineralstandorten 1,00 3.933,00 100,00 

 

Abb. 4: Nächstgelegene Gewässer (Quelle © LAIV – MV 2021) 

Der Boden des Untersuchungsraumes setzt sich aus grundwasserbestimmten Sanden zusam-

men. Das Grundwasser steht 2 bis 5 m unter Flur an. Das Vorhaben liegt in keinem Trinkwas-

serschutzgebiet. Auf der Fläche befinden sich keine Oberflächengewässer und somit keine 

Laichgewässer für Amphibien. In ca. 1,6 m Entfernung befindet sich südöstlich ein permanen-

tes Standgewässer, der Ludwigshofer See und etwa 350 m südwestlich mit dem Ahlbecker 

Seegrund eine Feuchtbrache sowie ein Moorwaldkomplex. Der Einbeziehungsbereich ist 

MV_WSG_ 2350_03 „Torgelow“, Schutz-
zone III, ca. 6 km südwestlich 

Biberburgen mind. 
2,6 km entfernt 

Vorhaben 
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durch die viel befahrene Kreisstraße von diesen Habitaten getrennt. Wegen der intensiven 

Flächennutzung wird von einer erhöhten Funktion des Plangebietes als Landlebensraum für 

Amphibien nicht ausgegangen. 

Mangels geeigneter Strukturen und aufgrund der Beunruhigung des Plangebietes ist ein er-

höhtes Vorkommen der Zauneidechse unwahrscheinlich. 

Die Vorhabenfläche beinhaltet keine Gehölze und Gebäude, die als Quartiersmöglichkeiten 

für Fledermaus- und Vogelarten dienen könnten.  

 
Abb. 5: Rastgebiete im Umfeld des Vorhabens (Quelle © LAIV – MV 2021) 

 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2351-1 wurden zwischen 2008 und 2016 sieben 

Brutpaare des Kranichs, 2014 ein besetzter Weißstorchhorst (Fluchtdistanz lt. Flade i.M. 65 

m), zwischen 2011 bis 2013 ein Brutpaar des Rotmilans (Fluchtdistanz lt. Flade i.M. 200 m), 

zwischen 2007 bis 2014 mindestens eine Beobachtung des Seeadlers (Fluchtdistanz lt. Flade 

i.M. 350 m), seit 2012 fünfundzwanzig besetzte Horste der Wiesenweihe (Fluchtdistanz lt. 

Flade i.M. 225 m) und zwischen 1990 bis 2017 zwölf Beobachtungen des Eremiten verzeich-

net. Fischotteraktivitäten wurden nicht registriert. Die nächstgelegenen Biberburgen liegen 

mindestens 2,6 km nordwestlich bzw. südöstlich (Bobachtungsjahre 2013/2014).  

Das Vorkommen aller zuvor genannten Arten, mit Ausnahme des Weißstorches, ist wegen der 

Unterschreitung der Fluchtdistanzen der o.g. Arten im maximal 51 m von Straße und Bushal-

testelle entferntem Plangebiet und wegen fehlender Habitate auszuschließen. 

Vorhaben 

Rastgebiete Gewässer und Land mindestens 2 m nördlich 
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Die Grünlandfläche auf der sich das Vorhaben befindet, ist Nahrungshabitat für den Weiß-

storch. Die Art ist gegenüber Störungen seitens Infrastrukturen relativ unempfindlich. Der 

Weißstorch gehört zu den Arten, die nicht zwingend direkt zusammenhängende, aber zum Teil 

sehr spezifische Teilhabitate nutzt bzw. eine Art mit großem Aktionsradius, aber relativ gerin-

ger Flexibilität ist. Der Weißstorch hat meist spezifische Brut- und Quartieransprüche, die re-

gelmäßig nur an wenigen Stellen im Gebiet - bzw. an wenigen Stellen optimal - erfüllt sind. 

z.B. Weißstorchhorste auf Kirchtürmen. Der zuletzt 2015 besetzte nächstgelegene Weiß-

storchhorst befindet sich ca. 720 m von der Vorhabenfläche entfernt auf dem Schornstein der 

ehemaligen Mühle in Ahlbeck. Dieser ist seit 6 Jahren nicht mehr besetzt. Der Bestandsschutz 

für den Horst ist daher aufgehoben. Es gibt kein Vorkommen der Art im 2 km Umkreis zum 

Vorhaben. 

Der Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet aber in Zone B- mittlerer bis hoher 

relativer Dichte des Vogelzuges über dem Land M-V.  

 
Abb. 6: Geomorphologie des Untersuchungsgebietes (Quelle © LAIV – MV 2021) 

 

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringe Temperaturunter-

schiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relativen Niederschlagsreichtum 

gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen sind durch die Siedlungsnähe geprägt. 

Das Plangebietes hat keinerlei klimatische Funktionen wie z.B. Kaltluftproduktions,-, Frisch-

luftabfluss,- Sauerstoffproduktions-, Windschutz- oder Staubbindungsfunktion. Die Luftreinheit 

Vorhaben 
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ist aufgrund der umgebenden Nutzungen, der Straße und der Siedlungsnähe vermutlich ein-

geschränkt. 

 

LINFOS light (hier unter „Landesweiter Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale - 

Landschaftsbildpotenzial“) weist dem, den Untersuchungsraum betreffenden Landschaftsbild-

raum "Ahlbecker Seegrund (Fenn) IV 8 - 1“, eine sehr hohe Bewertung zu. Die Vorhabenfläche 

befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume. 

Die Vorhabenfläche ist, in dem Bereich der bebaut werden soll, ebenes und unstrukturiertes 

Intensivgrünland, welches durch die umgebene Bebauung sowie die Straßen einen Siedlungs-

zusammenhang aufweist. Durch die Einbeziehung des Plangebietes in den im Zusammen-

hang bebauten Ortsteil würde der Siedlungsbereich eine sinnvolle Ergänzung erfahren. 

 

A.2 Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 

Der Untersuchungsraum ist insgesamt 3.933 m² groß. Die Planung sieht die Errichtung von 

Wohnbebauung auf Intensivgrünland vor. Bebaut werden soll nur der südliche Bereich der 

Vorhabenfläche. Es wird von Parametern entsprechend der Umgebungsbebauung ausgegan-

gen. Die rechnerische Überprüfung ergab für die Umgebungsbebauung eine durchschnittliche 

GRZ von 0,25, so dass Versiegelungen von bis zu 35 % möglich sind. Die umgebenen Ge-

bäude sind alle eingeschossig. Eine solche Gebäudehöhe wird auch für das Plangebiet ange-

nommen. Es sind keine Gehölze und Gebäude von der Fläche zu entfernen. Die nicht über-

baubaren Grundstücksflächen sollen zukünftig gärtnerisch genutzt werden.  
 

Tabelle 2: Geplante Anlagen 

Nutzung Flächen m² Fläche in m² Anteil an der Gesamtfläche 

in % 

Allgemeinbes Wohngebiet GRZ 
0,25 3.933,00  100,00 

davon    0,00 

Bauflächen versiegelt 35 %  1.376,55 0,00 

Bauflächen unversiegelt 65 %  2556,45 0,00 

 3.933,00  100,00 

Folgende Wirkungen auf den Naturhaushalt sind möglich: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wieder einge-

stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lage-

rung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baugrenzen 

zu folgenden erhöhten Umweltbelastungen: 

1 Beanspruchung unversiegelter Flächen durch Baustellenbetrieb, 
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2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien, 

3 Störungen durch Lärm, Bewegung, und Erschütterungen durch Baumaschinen im ge-

samten Baustellenbereich. 

 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  

1 Versiegelungen von bereits beanspruchten Flächen und Boden, 

2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 

3 Beseitigung potenzieller Habitate. 

Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-

tes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten (Schallimmissionen im Rahmen der Grenz-

werte).  

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage 

ausgehenden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 

und ähnliche Erscheinungen ), in diesem Fall: Lärm, Licht 

 

Abb. 7: Geplante Wohnbebauung (Quelle: Konfliktplan) 

  

Bushaltestelle 
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Konfliktbetrachtung: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt im Westen bzw. Süden unmittelbar an die 

Ortslage Ahlbeck/Vorsee bzw. an die Kreisstraße Richtung Rieth an. Das Plangebiet ist eine 

intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche im Außenbereich.  

Die baubedingten Wirkungen des Vorhabens sind temporär. Nach Beendigung der Bauarbei-

ten werden diese abgestellt sein. Immissionen werden nur tagsüber auf die Umgebung einwir-

ken und die zulässigen Werte nicht überschreiten.  

Die anlagebedingten Wirkungen in Form von Neuversiegelungen betreffen durch Bewirtschaf-

tung vorbelastetes Intensivgrünland sowie Boden. Das Landschaftsbild wird nur gering beein-

trächtigt, da die Bebauung keine Zerschneidungen oder Zergliederungen hervorruft. Die Aus-

wirkungen sind kompensierbar. Bedeutende Lebensraumfunktionen werden nicht einge-

schränkt. 

Die betriebsbedingten Wirkungen in Form von Lärm, Licht und Fremdstoffeinträgen durch 

Wohnbebauung sind gering und können daher vernachlässigt werden  

Mit dem geplanten Vorhaben gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen einher. 

A.3  Abgrenzung von Wirkzonen 

 

Abb. 8: Biotopbeanspruchung durch das Vorhaben (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 

200 m 

50 m 

UER01621 natur-
nahe Feldgehölze 
mit Kiefern, ca. 70 m 
südlich 

UER01620 Pionierflur-
Magerrasenkomplex 
südöstlich Ahlbeck, ca. 
130 m südlich 
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Vorhabenfläche     beeinträchtigte Biotope  

Wirkzone I     50 m  

Wirkzone II     200 m  

 

Die Errichtung von Wohnbebauung auf intensiv genutzten Flächen erzeugt voraussichtlich 

keine die vorhandenen Immissionen wesentlich überschreitenden Wirkungen. Zwei ge-

schützte Biotope sind im 200 m Radius vorhanden und werden aufgrund der geringen Wirkun-

gen des Vorhabens und der Trennung vom Vorhaben durch Bebauungen und Straßen nicht 

beeinträchtigt.  

Vom Vorhaben gehen keine Wirkungen aus, welche zur Störung spezieller störungsempfind-

licher Arten führen können. 

A.4  Lagefaktor 

Die Vorhabenfläche befindet sich in einem LSG. Daraus ergibt sich ein Lagefaktor von 1,25. 

Da der Abstand zur nächsten Störquelle weniger als 100 m beträgt, muss der Lagefaktor um 

0,25 reduziert werden. Daraus ergibt sich ein abschließender Lagefaktor von 1.  

B. Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-

weisen zur Eingriffsregelung entnommen: 

Wertstufe:       laut Anlage 3 HzE 

Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:   laut Pkt. 2.1 HzE 

B.1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotopty-

pen 

B.1.1 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-

topveränderung (unmittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen) 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kommen 

die Beeinträchtigungen auf der gesamten Baufläche zum Ansatz. Der Biotopwert aus Wert-

stufe und durchschnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor von 1,00 für die Lage im LSG 

aber weniger als 100 m zur nächstgelegenen Störquelle, multipliziert. 
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Tabelle 3: Unmittelbare Beeinträchtigungen  

Bestand Umwandlung zu 
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GIM Baufläche gesamt 3.933,00 1,00 1,50 1,00 5.899,50 

B.1.2 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung 

von Biotopen (mittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen) 

Das Vorhaben erzeugt keinen Funktionsverlust von Biotopen. Ein Kompensationserfordernis 

hierfür besteht nicht. Begründung: 

In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen 

können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funkti-

onsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich 

geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, 

ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“  

Die geringen zusätzlichen Immissionen des Vorhabens erreichen die geschützten Biotope in 

der Umgebung des Vorhabens nicht oder werden durch Pufferzonen wie Bebauung, Nutzung 

und Straßen abgemindert (siehe Abbildung 8). Eine Funktionsbeeinträchtigung wird nicht her-

vorgerufen. 

B.1.3 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Es kommen die Versiegelungen zum Ansatz. Die versiegelten Bauflächen werden mit einem 

Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert. 
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Tabelle 4: Versiegelung und Überbauung 
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GIM Baufläche versiegelt 1.376,55 0,5 688,28 

 

B.2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 

Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funktionen verlangt eine separate Erfassung und 

Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der übrigen betroffenen Funktions- und Wer-

telemente eine entsprechende Kompensation für besondere faunistische Funktionsbeziehun-

gen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die Verpflichtung zur Wiederherstellung artspe-

zifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen.  

Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der betroffenen 

Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunisti-

schen Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten bedürfen daher i. d. R. 

einer additiven Kompensation. 

B.2.1 Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen 

 

Aufgrund der vorhandenen Störungen auf den unmittelbar angrenzenden Flächen sind keine 

Tierarten mit großen Raumansprüchen zu erwarten. Es besteht kein additives Kompensati-

onserfordernis. 

B.2.2 Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 

Durch das Vorhaben werden keine Populationen von in Roter Liste M- V und Deutschlands 

aufgeführten Arten beeinträchtigt. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.  

B.3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 

B.3.1 Boden 

Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-

steht kein additives Kompensationserfordernis. 
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B.3.2 Wasser 

Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es 

besteht kein additives Kompensationserfordernis. 

B.3.3 Klima 

Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-

steht kein additives Kompensationserfordernis. 

B.4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 

Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeu-

tung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 

B.5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Tabelle 5: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4 
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5.899,50  0  688,28  6.587,78 
 

C. Geplante Maßnahmen für die Kompensation 

Die Kompensationsmaßnahmen sind unter Punkt C.2 aufgeführt. 

C.1 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Kompensationsmindernde Maßnahmen kommen nicht zum Einsatz. 

C.2 Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz von Eingriffen 

Das Intensivgrünland, der Boden und das Wasser des Plangebietes erfüllen keine bedeutende 

ökologische Funktion. Aufgrund der aus der Umgebung insbesondere seitens der Kreisstraße 

78 einwirkenden Störungen sowie der Bushaltestelle ist das Gelände beunruhigt und weist 

keine herausragende Habitatfunktion auf. Die folgende Maßnahme dient der Kompensation 

des Eingriffes in die Schutzgüter Biotope, Boden und Landschaftsbild. 
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M 1 Als Kompensationsmaßnahme sind 6.587,78 Ökopunkte einer Ökopunktmaßnahme zu 

erwerben. Pro 1 m² beanspruchter Abrundungsfläche sind vom jeweiligen Bauherrn 

1,68 Ökopunkte zu erwerben. Das Abbuchungsprotokoll wird vor Satzungsbeschluss 

eingereicht. Verwendet wird das ca. 18,6 km südlich liegende Kontos VG-036 „Herstel-

lung einer Brachfläche mit Nutzungsoption als Weide südlich von Dorotheenwalde“ 

(Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-55012), da dieses in derselben Landschafts-

zone "Vorpommersches Flachland" wie das Vorhaben liegt. 

 
 
Abb. 9: Vorgeschlagene Ökopunktmaßnahme (Grundlage: © LUNG-DE/M-V 2021) 
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D. Bemerkungen/ Erläuterungen 

Der Eingriff ist ausgeglichen.  

 

E. Quellen  

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 4.März 2020 (BGBl. I S. 440) geändert worden ist, 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-

schutz-gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 

2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 

Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 

zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der 

Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) geändert worden ist, 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Lan-

des-UVP-Gesetz – LUVPG M-V, GVOBl. M-V 2011, S. 885), zuletzt mehrfach geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221), 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 4.Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) geändert worden ist, 

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 

1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-

lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 

502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 

(BGBl. I S. 3465) geändert worden ist, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 

(BGBl. I S. 432) geändert worden ist, 

F. Fotoanhang  

 
Bild 01 Plangebiet vom Osten 

 

 
Bild 02 Plangebiet vom Westen 

  

Bushaltestelle 

Plangebietsgrenze 
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Bild 03 Plangebiet vom Osten 

 

Plangebietsgrenze 
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1. Anlass und Ziele  

Die Gemeinde Ahlbeck plant eine ca. 0,4 ha große Fläche am nordöstlichen Ortsrand von 

Ahlbeck, unmittelbar nördlich der Kreisstraße VG78 Vorsee gelegen, dem Innenbereich mittels 

einer Einbeziehungssatzung "Der schwarze Grund" (gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB) zuzuord-

nen. Die zukünftige Bebauung ist entsprechend der Umgebungsbebauung zu errichten. 

Etwa 170 m südlich der Vorhabenfläche erstreckt sich das Vogelschutzgebietes SPA DE 2350-

401 "Ueckermünder Heide". 

 

  

Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (Quelle: © LINFOS/M-V 2021) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht not-

wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen 

SPA DE 2350-401 "Ueckermünder 

Heide", etwa 170 m entfernt 

Plangebiet unmittelbar 

nördlich des SPA 
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nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erfor-

derlich. Besteht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies 

die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-

linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

 

2. Schritt  
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Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-

linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu 

entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestört werden, dass deren Erhaltungszu-

stand nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 

Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Stö-

rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner-und au-

ßerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die 

auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet sie-

delnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtli-

nie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die jeweili-

gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  

 

4. Projektbeschreibung  
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Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Intensivgrünland vor. Es wird ein 

Allgemeines Wohngebiet mit eingeschossiger Bebauung und einer GRZ von 0,25 festgesetzt. 

Die zulässige Versiegelung beträgt 35%. Zu entfernende Gehölze und Gebäude sind auf der 

Fläche nicht vorhanden Die Erschließung erfolgt über die Kreisstraße VG78 Vorsee.  

 

 

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Osten von Ahlbeck (Quelle: © LINFOS/M-V 2021) 

 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende zusätzliche Wirkungen unterschiedlicher 

Intensität einhergehen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten, welche nach Bauende wieder eingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um: 

1 Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch Transporte und Bauaktivitä-

ten,  

2 Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung. 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

1 Flächenversiegelungen bereits beanspruchter Flächen 

2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Gebäude entsprechend der Umgebungs-

bebauung 

SPA-Gebiet DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" 

(Zielarten: Blaukehlchen, Brachpieper, Eisvogel, Fischadler, Goldregenpfeifer, Heideler-

che, Kranich, Neuntöter, Rohrdommel, Rohrweihe, Schreiadler, Schwarzspecht, 

Schwarzstorch, Seeadler, Sperbergrasmücke, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Weiß-

storch, Ziegenmelker, Bekassine, Großer Brachvogel, Wachtel, Wendehals, Wiedehopf), 

unmittelbar nördlich und südlich 

Plangebiet ca. 0,4 ha 

Kreisstraße 

VG78 Vorsee 
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Abb. 3: Konfliktbetrachtung (Quelle: Bestand- und Konfliktkarte) 

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auf-

grund der Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage aus-

gehenden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähn-

liche Erscheinungen ), in diesem Fall: Lärm, Licht 

Zur Kontrolle sind in folgender Tabelle mögliche Wirkungen des Vorhabens auf die Natura-

Gebiete aufgeführt, von denen keine bestätigt werden kann. 

Tabelle 1:  zusätzliche Wirkungen des Vorhaben auf die Natura-Gebiete (keine) 

Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung      

Flächenumwandlung  Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes      

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse      

 Veränderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhältnisse  

    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 
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Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

Nutzungsänderung  Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik     

 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung 

    

 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

    

Gewässerausbau      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
duenverlust 

    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
viduenverlust 

    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag) 

    

 Erschütterungen/ Vibrationen     

stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nährstoffein-
trag 

    

 Organische Verbindungen     

 Schwermetalle     

 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

    

 Salz     

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 

    

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)     

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe     

 Sonstige Stoffe     

Einleitungen in Gewässer      

Grundwasser u.a. Wasser-
standsänderungen 

 
    

akustische Wirkungen Schall     

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)      

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
    

 Veränderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung) 

    

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder     

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung     

Gezielte Beeinflussung von Ar-
ten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten     

 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.)     

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.      
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Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
    

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
enverlust 

    

Sonstige      

 

 

Die obengenannten Wirkungen betreffen nicht das Vogelschutzgebiet, welches etwa 170 m 

südlich des Vorhabens liegt und durch Straßen und Bebauung von diesem getrennt ist. Die 

zusätzlichen bau- und betriebsbedingten Immissionen des Vorhaben werden gering bzw. tem-

porär sein und denen der Umgebungsbebauung gleichen. Diesbezüglich ergeben sich somit 

keine wesentlichen Veränderungen. Die nächsten Rastgebiete befinden sich 2 km nördlich 

des Plangebietes und bleiben von den Wirkungen des Vorhabens unberührt. 

5. Datengrundlage  

Für die Prüfung wurde der Geltungsbereich betrachtet. Am 16.07.20 erfolgte eine Begehung 

des Plangebietes zur Erfassung der Habitatausstattung des Geländes. Gleichzeitig wurde das 

Gelände auf Eignung als Lebensraum für die Zielarten der SPA-Gebietes geprüft. Eine 

Begutachtung der Bodenflächen zur Erfassung potenzieller Bruthabitate und dahingehender 

Hinweise wurde ebenfalls am 26.10.20 durchgeführt. Weiterhin wurde der Untersuchungsraum 

nach Sicht und mit Hilfe eines Feldstechers beobachtet, um die sich im Untersuchungsraum 

aufhaltenden Vögel zu registrieren und um den Grund ihres Aufenthaltes auf dem Gelände zu 

ermitteln.  

6. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Der ca. 0,4 ha große Geltungsbereich liegt im Osten der Gemeinde Ahlbeck, unmittelbar nörd-

lich der Kreisstraße VG78 Vorsee, im Bereich einer Ansiedlung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken mit eingeschossiger Bebauung und Intensivgrünland. Das Plangebiet wird im 

Westen durch ein Wohngrundstück mit Siedlungsheölzen, im Norden und Osten durch Grün-

land und im Süden durch die Kreisstraße Vorsee mit vier Linden von 50 bis 60 cm Stammum-

fang umgrenzt. Außerdem erstreckt sich ca. 60 m nördlich zum Vorhaben der Mischwald Gal-

genberg. Der gesamte Untersuchungsraum ist mit Intensivgrünland auf Mineralstandorten 

(GIM) bewachsen. Die Vorhabenfläche selbst beinhaltet keine geschützten Elemente wie nach 

§ 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope oder nach §§ 18 und 19 NatSchAG M-V geschützte 

Einzelbäume oder Baumreihen.  

Das Vorhaben liegt innerhalb des LSGs "Haffküste" und des Naturparks "Am Stettiner Haff". 

Das SPA-Gebiet „Ueckermünder Heide“, NSG "Ahlbecker Seegrund" und das FFH - Gebiet 

DE 2351-301 "Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See" liegen etwa 170 m südlich zum Vor-

haben.  
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Abb. 4: Gewässer im Umfeld (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 

Das Plangebiet unterliegt den Immissionen seitens der Kreisstraße Vorsee und der umgebe-

nen Bebauung. Das Bodengefüge im Plangebiet ist aufgrund der ehemaligen Weidenutzung 

und durch das Befahren der Fläche gestört. Der natürliche Baugrund des Untersuchungsge-

bietes besteht aus grundwasserbestimmten Sanden. Die Umgebung um das Untersuchungs-

gebiet ist eben bis flachwellig. Auf dem Plangebiet befinden sich keine natürlichen Oberflä-

chengewässer. Die Bauflächen sind nicht extrem überflutungsgefährdet. Das Grundwasser 

steht 2 bis 5 m unter Flur an und ist aufgrund der nichtbindigen Deckschicht vor eindringenden 

Schadstoffen vermutlich nicht geschützt.  

Weiterhin liegt der Geltungsbereich im Landschaftsbildraum "Ahlbecker Seegrund (Fenn) IV 8 

- 1“ mit einer sehr hohen Bewertung und in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume.  

Die nächstgelegen Land- und Gewässerrastgebiete befinden sich in mindestens 2 km Entfer-

nung in nördlicher Richtung zum Geltungsbereich. Der Untersuchungsraum befindet sich in 

Zone B (2 Klassen) mit einer mittleren bis hohen relativen Dichte des Vogelzugs über dem 

Land M-V. 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2351-1 wurden zwischen 2008 und 2016 sieben 

Brutpaare des Kranichs, 2014 ein besetzter Weißstorchhorst, zwischen 2011 bis 2013 ein 

Brutpaar des Rotmilans, zwischen 2007 bis 2014 mindestens eine Beobachtung des Seead-

lers, seit 2012 fünfundzwanzig besetzte Horste der Wiesenweihe und zwischen 1990 bis 2017 

zwölf Beobachtungen des Eremiten aber keine Fischotteraktivitäten verzeichnet. Die nächst-

gelegenen Biberburgen liegen mindestens 2,6 km in nordwestlicher und südöstlicher Richtung 

(Bobachtungsjahre 2013/2014). 

Vorhaben 
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7. Beschreibung des SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" und Ermittlung 
der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben  

Das Plangebiet liegt unmittelbar östlich des SPA DE 2350-401 "Ueckermünder Heide". 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume. 

Allg. Gebietsmerkmale: 

- Küstendünen, Sandstrände, Machair 

- Binnengewässer (stehend und fließend) 

- Anderes Ackerland 

- Trockenrasen, Steppen 

- Laub- und Nadelwälder  

Andere Gebietsmerkmale: 

- Großflächige geschlossene Wald-, Heide- und Grünlandkomplexe der Ueckermünder 

Heide.  

Güte und Bedeutung: 

Störungsarmes Gebiet u.a. mit repräsentativen Vorkommen von FFH-LRT und Arten. Besied-

lung der Region unmittelbar nach der Weichseleiszeit. Anfang des 17.Jh. durch Preußenkönig 

wirtschaftlicher Aufschwung und Entwicklung der Region. Entstehung des Gebietes durch rie-

sigen spätpleistozänen Eisstausee, in deren Folge ein Sandergebiet mit Flugsanddecken und 

Binnendünen entstand. 

Erhaltungsziele 

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 

Vogelschutzrichtlinie und derer Habitate. 
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Tabelle 2:  Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und  

 nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  
V

o
g

e
la

rt
e
n

 d
e
u
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e
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e
 

V
o
g

e
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e
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Lebensraumansprüche der Arten 
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L
e
b
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 d
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V
o
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a
b
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 d

a
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s
e
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u
n
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e
n
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p
re

c
h
e

n
d
 d

e
n
 E

rh
a

lt
u

n
g
s
z
ie

le
n
 n
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h
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m
e
h
r 

/n
u
r 

te
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e
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e
 e
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a
n
n

 

B
la

u
k
e
h

lc
h
e
n

 

L
u
s
c
in

ia
 s

v
e
-

c
ic

a
 

Nassstandorte mit zugänglichen Wasserstellen; 

schüttere bewachsene oder freie Bodenflächen als 

auch ausreichend Deckung (Gebüsch, Altschilf oder 

Hochstauden) 

nein nein 

B
ra

c
h
p

ie
p

e
r 

 

A
n
th

u
s
 c

a
m

-

p
e
s
tr

is
 

wohnt und brütet in trockenem, offenem Gelände 

auf Initialstadien der Vegetationsentwicklung  

 

Raumbedarf: 1-35 ha; Fluchtdistanz: <10-30 m 

nein nein 

E
is

v
o
g
e

l 

A
lc

e
d

o
 a

tt
h
is

 Kleinfischreiche Still- und Fließgewässer mit ausrei-

chender Sichttiefe und geeigneten Ansitzwarten < 2 

- 3 m über dem Wasser sowie nicht zu weit ent-

fernte steile, sandige - lehmige Erd- (Ufer-) abbrü-

che 

nein nein  

F
is

c
h
a
d
le

r 

P
a
n

d
io

n
 

h
a
lia

e
tu

s
 

Waldreiche Seengebiete und gewässerreiche Ufer-

niederungen; Horst bevorzugt auf exponierten Bäu-

men, oft Kiefer; zunehmend auf Strommasten sie-

delnd; störungsempfindlich; FD 200 - 500 m 

nein nein 

G
o
ld

re
g

e
n

p
fe

if
e
r 

P
lu

v
ia

lis
 a

p
ri
c
a
-

ri
a

 

Offene, übersichtliche Regenmoorflächen mit max. 

5 - 6 cm hohen Rasen- und Zwergstrauchvegetation 

und höchstens sehr vereinzelten höheren Struktu-

ren  

nein nein 

H
e
id

e
le

rc
h
e

 

L
u
llu

la
 a

rb
o
-

re
a
 

bewohnt vor allem sonnige, trockene Offenflächen 

in oder am Rande von Kiefernwäldern wie 

Kahlschläge, Brandflächen und breite Schneisen;  

Raumbedarf: 0,8-10 ha; Fluchtdistanz: < 10 - 20 m  

nein nein 
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K
ra

n
ic

h
 

G
ru

s
 g

ru
s
 

Brütet in knöchel- bis hüfttief unter Wasser stehen-

den Partien von lichtwüchsigen Bruchwäldern, ruhi-

gen Verlandungszonen, Waldmooren, locker mit 

Gebüsch bestandenen Seggenrieden, Röhrichten 

usw.; Nahrungssuche außerdem auf Äckern, Grün-

land, offenen Moorflächen;  

Raumbedarf: > 2 ha; Fluchtdistanz: 200 - 500 m 

nein nein 
N

e
u
n

tö
te

r 

L
a
n

iu
s
 c

o
llu

ri
o
 

strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen 

oder dornige Einzelsträucher mit angrenzenden als 

Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, Gras- 

oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen (ersatz-

weise Säume), Heide- und Sukzessionsflächen mit 

Einzelgehölzen oder halboffenem Charakter, Struk-

turreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit 

Gebüschen und halboffene Moore 

Raumbedarf: <0,3 - >3 ha, Fluchtdistanz: <10-30 m 

nein nein 

 

R
o

h
rd

o
m

m
e

l 

B
o

ta
u

ru
s
 

s
te

lla
ri
s
 

Große Röhrichtbestände an Seen, Weihern, Fisch-

teichen, Altarmen u.a.  Stillgewässer; langsam flie-

ßende Gewässer und Niedermooren und Auen 

nein nein 

R
o

h
rw

e
ih

e
  

C
ir
c
u

s
 

a
e
ru

g
in

s
u
s
 Brütet bevorzugt in großflächigen, aber auch klein-

flächigen Röhrichten mit offenen Landschaften; 

Nest v.a. in Schilf- und Rohrkolben, selten in Raps, 

Getreide u.a. hohen Grasfluren  

nein nein 

S
c
h

re
ia

d
le

r 

A
q

u
ila

 p
o

m
a

-

ri
n

a
 

I.d.R. waldreiche Gebiete mit größeren, ruhigen Alt-

holzbestand und größeren Feuchtwiesenkomple-

xen; Jagd auch auf Acker; Nahrungshabitate horst-

nah, oft in Waldrandlage; Nahrungssuche im Som-

mer oft auf frisch gemähten Wiesen; FD 200 - 300 

m 

nein nein 

S
c
h

w
a

rz
s
p

e
c
h

t 
 

D
ry

o
c
o
p

u
s
 m

a
r-

ti
u

s
 

größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, 

Nadel- und Mischwälder mit ausreichend hohen An-

teilen an Altbeständen und Totholz  

nein nein 

S
c
h

w
a

rz
s
to

rc
h
 

C
ic

o
n
ia

 n
ig

ra
 

Ausgedehnte störungsarme Wälder mit Altholzbe-

stand und eingelagerten und nahegelegenen fisch-

reichen Gewässern, v.a. Bäche und Flüsse, Fisch-

teiche, Tümpel, auch andere Nahrungsreiche Ge-

wässer 

nein nein 
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S
e

e
a

d
le

r 

H
a

lia
e
e

tu
s
 a

lb
ic

ill
a

 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche 

(insbesondere im Hinblick auf Hochspannungslei-

tungen und Windkraftanlagen) - mit störungsarmen 

Wäldern (vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel- 

Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze) mit ausrei-

chend hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabi-

tat sowie fisch- und wasservogelreiche größere Ge-

wässer als Nahrungshabitat (Küstengewässer, 

Seen, Teichkomplexe); FD 200 - >500 m  

nein nein 
S

p
e
rb

e
rg

ra
s
m

ü
c
k
e
 

S
y
lv

ia
 n

is
o

ri
a
 

Gestufte Hecken, Kleingehölze oder Waldränder, 

die an extensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen 

angrenzen, u.ä. lichte Wälder und Sukzessionsflä-

chen;  

Raumbedarf: < 0,4 - > 3 ha; Fluchtdistanz 10 - 40 m  

nein nein 

 

T
ü
p

fe
ls

u
m

p
fh

u
h

n
 

P
o

rz
a

n
a

 p
o
rz

a
n
a
 Seicht überflutete Großseggenriede, lichte Röhricht- 

und Schilf-Seggen-Bestände, seltener Nasswiesen 

mit möglichst gleichbleibenden Wasserstand, 5-10 

cm Wasserhöhe  

nein nein 

W
a

c
h

te
lk

ö
n
ig

 

C
re

x
 c

re
x
 

Ab Mai hochwüchsige Seggen-, Wasserschwaden- 

oder Rohrglanzgraswiesen, auch lockerwüchsige 

Riedwiesen mit Schilf 

nein nein 

W
e

iß
s
to

rc
h

 

C
ic

o
n

ia
 c

ic
o

n
ia

 Offene und halboffene, möglichst extensiv ge-

nutzte Nass- oder Feuchtgrünlandgebiete mit 

geeigneten Horstplattformen auf Gebäuden, 

Masten oder Bäumen i der Nähe mit freiem An- 

und Abflug und Blick auf Nahrungsgebiete,  

Raumbedarf: 4 - > 100 km²; Fluchtdistanz <30 - 

100 m  

ja  

 

Z
ie

g
e

n
m

e
lk

e
r 

 

C
a

p
ri
m

u
lg

u
s
 e

u
-

ro
p
a

e
u

s
 

lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten, mit Einzel-

gehölzen bestandene Bereiche, großflächiger Dü-

nenkomplexe, größere Lichtungen (z. B. Schneisen) 

von Kiefernwäldern mit lückiger und überwiegend 

niedriger Vegetation (insbesondere Zwergstrauch-

heiden und Sandmagerrasen 

Raumbedarf: 1,5 – 10 ha; Fluchtdistanz: 5 -10 m 

nein nein 
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B
e

k
a
s
s
in

e
 

G
a

lli
n

a
g

o
 

g
a
lli

n
a
g

o
 

Seggenriede, lückige Röhrichte, Regenmoore, 

Feuchtwiesen, Waldmoore, feuchte bis nasse Stau-

denbrachen, seltener lichte Erlenbrüche, Pappel-

forste, nasse Kahlschläge und halboffene Sukzessi-

onsflächen;  

nein nein 
G

ro
ß

e
r 

B
ra

c
h
v
o

g
e

l 

N
u

m
e

n
iu

s
 a

rq
u
a
ta

 Großflächige, offene, gut überschaubare, meist 

feuchte Regenmoore, Moorheiden, Feuchtgrünland-

gebiete; benötigt extensib genutzte Flächenmit nicht 

zu dichter Vegetation zur Reproduktion 

nein nein 

W
a

c
h

te
l 

C
o

tu
rn

ix
 c

o
tu

rn
ix

 Möglichst gehölzfreie Felder, Wiesen, Ruderalfluren; 

benötigt hier eine hohe, Deckung bietende Kraut-

schicht; bevorzugt warme und dabei frische Sand-, 

Moor- oder tiefgründige Löss- und Schwarzerdebö-

den;  

Raumbedarf: mind. 20 – 50 ha; Fluchtdistanz: 30 - 

50 m (?) 

nein nein 

W
e

n
d
e

h
a

ls
 

J
y
n

x
 t
o

rq
u

ill
a

 

Halboffene Agrarlandschaften, Dörfer mit Obstgär-

ten, Baumgärten, Parks, Friedhöfe, Streuobstbe-

stände, halboffene Heidelandschaften, lichte Wälder 

bzw. Waldränder, Kahlschläge u.a. mit Grasfluren 

und nicht zu dichten oder hochwüchsigen Bodenve-

getation;  

Raumbedarf: 10 – 30 ha; Fluchtdistanz 10 - 50 m 

nein nein 

 

W
ie

d
e
h

o
p

f 
 

U
p

u
p

a
 

e
p
o
p
s
 

wärmeexponierte, trockene, nicht zu dicht 

baumbestandene Gebiete mit nur kurzer oder 

überhaupt spärlicher Vegetation, Raumbedarf: 20 - 

> 100 ha; Fluchtdistanz: 30 – 100 m 

nein nein 

 

 

Wie der obenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird das Vorhandensein von Lebensräu-

men für die Zielarten des SPA nicht komplett ausgeschlossen. Im Rahmen der Begehung 

konnten im Plangebiet Strukturen für die Art Weißstorch festgestellt werden. Das Intensiv-

grünland im Plangebiet bietet eine potenzielle Funktion als Nahrungshabitat für den Weiß-

storch. Der Weißstorch gehört zu den Arten, die nicht zwingend direkt zusammenhängende, 

aber zum Teil sehr spezifische Teilhabitate nutzt bzw. eine Art mit großem Aktionsradius, aber 

relativ geringer Flexibilität ist. Der Weißstorch hat meist spezifische Brut- und Quartieransprü-

che, die regelmäßig nur an wenigen Stellen im Gebiet - bzw. an wenigen Stellen optimal - 

erfüllt sind. Laut Messtischblattquadranten 2351-1 wurde 2014 ein besetzter Weißstorchhorst 

auf dem Schornstein der alten Mühle in Ahlbeck 720 m südwestlich des Vorhabens kartiert. 

Dieser ist allerdings seit 6 Jahren nicht mehr besetzt. Der Bestandsschutz für den Horst ist 

daher aufgehoben. Es gibt kein Vorkommen der Art im 2 km Umkreis zum Vorhaben. 
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Abb. 5: Gewässer im Umfeld (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 

Die Groß-bzw. Greifvogelarten Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, 

Schwarzstorch brüten in Wäldern bzw. größeren zusammenhängenden Gehölzstrukturen spe-

zieller Ausprägung. Im Rahmen der Potenzialanalyse konnten keine Hinweise auf Vorkommen 

der Arten gefunden werden. 

 
Wechselbeziehungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet sind nicht vorhanden und werden 

somit nicht gestört. Beeinträchtigungen über das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen 

Wirkungen des Vorhabens nicht zu erwarten.  

 

8. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“ 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann. 

Die außerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenfläche ist eine von Bebauung und 

Straße tangierte Grünfläche die durch die umgebenden Nutzungen beunruhigt ist. Für die 

meisten Zielarten des Vogelschutzgebietes DE 2350-401 "Ueckermünder Heide" erfüllt das 
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Plangebiet keine besondere Habitatfunktion. Der Weißstorch, als Art für die das Vorhaben 

essenzielle Nahrungsfläche sein könnte, ist im 2 km Umkreis nicht vorhanden.  

Wechselbeziehungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet werden somit nicht gestört.  

Beeinträchtigungen über das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen Wirkungen des 

Vorhabens nicht zu erwarten.  

Das Erhaltungsziel des Natura - Gebietes wird durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhal-

tung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht 

gefährdet. 

 

9. Quellen  

• LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkon-

ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht 

zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. –im Aurag des Bundesamtes für 

Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R. 

BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. – Hannover, Filderstadt  

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-

kel 8 des Gesetzes vom 13.Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 

• GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. 

Februar 2010 GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 

Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-

verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 

kodifizierte Fassung) 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 

(Amtsblatt L 363, S. 368, 20.12.2006) 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V 

• Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-

tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, 

(GVOBl. M-V 2011, S. 462) letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 5 sowie Detail-

karten geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2018 (GVOBl. M-V S. 

107, ber. S. 155 )5)  
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Fotoanhang 

 
Bild 01 Untersuchungsgebiet mit angrenzender, Blickrichtung Westen 
 

 
Bild 02 Kreisstraße Vorsee mit angrenzender Wohnbebauung und wirtschaftlichen Betrieben 

Vorhabenfläche 
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Bild 03 östlich angrenzendes Grünland, Blickrichtung Osten 
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Bild 04 Mächtige Linden entlang der Kreisstraße, Blickrichtung Westen 
 

Brutkasten 
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1. Rechtsgrundlagen  
  

Die Ergänzungssatzung basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:  

  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, 
  

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 
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• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist". 

 
 

 

 

2. Lage und Umfang des Satzungsgebietes  
 

Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung „Der schwarze Grund“ umfasst Teile des 

Flurstückes 157 Flur 3 Gemarkung Ahlbeck. Er befindet sich nordöstlich des Dorfkerns Ahl-

beck, im südlichen Teil des schwarzen Grundes und nördlich der Straße Vorsee. Die Süd-

grenze des Geltungsbereichs bildet die Flur- und Gemarkungsgrenze zur Flur 1 und Gemar-

kung Seegrund.  

  

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  

  

Im Norden:  durch eine Grünlandfläche (restliche Teil des Flurstücks 157),  

im Osten:  durch eine Grünlandfläche (Flurstück 156/1),  

im Süden:  durch die Kreisstraße VG78 (Straße Vorsee, Flurstücke 79/2), Die 

Straße befindet sich in der Flur 1 in der Gemarkung Seegrund und  

im Westen:  durch Wohnbebauung Vorsee 19a (Flurstück158/1).  

 

Die Gesamtgröße des Einbeziehungsbereiches beträgt 3.393 m².   

 

 

  

  

3. Beschreibung des Plangebietes  
  

Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung liegt im Nordosten der Gemeinde Ahlbeck, 

im südlichen Teil des schwarzen Grundes.   

Der Standort befindet sich auf einer intensiven Grünlandfläche. Im Westen und Süden an-

grenzend an den Geltungsbereich befindet sich Wohnbebauung. In 53 m (gemessen von der 

Südostecke des Plangeltungsbereichs) südöstlicher Entfernung befindet sich ein Agrarbe-

trieb. 

  

Der Standort grenzt südlich an die Kreisstraße VG78 Vorsee an und wird von ihr erschlos-

sen. Hier befindet sich eine Bushaltestelle. Die Hauptver- und Entsorgungsleitungen sind in 

der Straße vorhanden. Am Standort befindet sich ein Trafo.  

 

Der Planbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes L34 „Haffküste“ und dem 

Naturpark NP 6 „Naturpark am Stettiner Haff“.  Der Standort ist eine unbebaute, intensiv ge-

nutzte Grünlandfläche. Außerhalb des Planbereichs an der Kreisstraße steht eine Lindenrei-

he. Der Boden setzt sich aus grundwasserbestimmten Sanden zusammen. Der Standort liegt 

in keinem Trinkwasserschutzgebiet. Es gibt keine Oberflächengewässer. 
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4. Planungsanlass und Planungsziel  
  

Planungsziel der vorliegenden Einbeziehungssatzung „Der schwarze Grund“ ist die Auswei-

sung von Bauflächen für den Eigenheimbau.  

  

Die Gemeinde Ahlbeck kann derzeit der Nachfrage nach Wohnungsbaugrundstücken nicht 

entsprechen. Der Geltungsbereich wurde als Standort für die Wohnungsbebauung nachge-

fragt. 

Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt eine 3.393 m² große Fläche in den im Zusammenhang 

bebauten Bereich einzubeziehen. Hier können ca. 2 neue (bisher unbebauten) Bauplätze 

ausgewiesen werden. Durch die vorhandene Erschließung und eine sinnvolle bauliche Nut-

zung unter Berücksichtigung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ortes, kann 

dies planungsrechtlich gesichert werden.   

Um den nun geplanten Bauabsichten gerecht werden zu können, ist es notwendig, für den 

geplanten Standort im Außenbereich Baurecht über eine Einbeziehungssatzung zu schaffen.  

  

 

  

  

5. Gegenwärtiges Planungsrecht und Bindungen für die Planung  
  

Für den Geltungsbereich gibt es keine Bauleitplanung, da die Gemeinde Ahlbeck keinen 

Flächennutzungsplan hat. Der Plangeltungsbereich befindet sich im Außenbereich. Die Er-

richtung von Wohngebäuden ist somit nicht möglich. Somit ist die Aufstellung einer Einbe-

ziehungssatzung erforderlich. Im Westen und Süden grenzt der Geltungsbereich an den In-

nenbereich des Dorfes Ahlbeck an. 

 

Durch die Einbeziehung des Planbereiches in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil er-

fährt der vorhandene Siedlungsbereich eine sinnvolle und maßvolle Ergänzung.   

Voraussetzung für die Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 ist, dass sie mit einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Dies ist der Fall, da der Bereich durch 

die vorhandene Bebauung in der Straße Vorsee hinreichend geprägt wird. Die benachbarte 

Bebauung sind Wohngebäude. Mit der Satzung wird Baurecht für weitere Bebauung eines 

allgemeinen Wohngebietes geschaffen.  

Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 

Landesrecht unterliegen, wird nicht begründet.   

Nach § 34 Abs. 5 Nr. 3 ist eine weitere Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung, dass 

keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7b BauGB bestehen, also keine Schutzgebiete tangiert oder beeinträchtigt wer-

den. Zusammen mit den Schutzgebieten nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, den FFH-

Gebieten, bilden die besonderen Vogelschutzgebiete das europäische Schutzgebietsnetz 

Natura 2000. Das FFH-Gebiet DE 2351-301 „Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See“ und 

das SPA-Gebiet DE 2350-401 „Ueckermünde Heide sind jeweils ca. 170 m vom Standort 

entfernt. Vorn Kunhart Freiraumplanung wurde eine FFH-Vorprüfung erstellt, die zu folgen-

dem Fazit kommt: 

„Die außerhalb des Vogelschutzgebietes liegende Vorhabenfläche ist eine von Bebauung 

und Straße tangierte Grünfläche, die durch die umgebenden Nutzungen beunruhigt ist. Für 

die meisten Zielarten des Vogelschutzgebietes DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ erfüllt 

das Plangebiet keine besondere Habitatfunktion. Der Weißstorch als Art, für die das Vorha-

ben essenzielle Nahrungsfläche sein könnte, ist im Umkreis von 2 km nicht vorhanden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://de.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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Das Vorhaben verursacht keine erhöhten Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen des 

Vorhabens die Funktionen des Natura-Gebietes nicht. 

Wechselbeziehungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet werden somit nicht gestört. 

Beeinträchtigungen über das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen Wirkungen des 

Vorhabens nicht zu erwarten. 

Das Erhaltungsziel des Natura-Gebietes wird durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhal-

tung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist 

nicht gefährdet.“ 

 

Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, dass die Wohnungsbauvorhaben 

aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso III) störanfällig sind. Die Planung steht nicht im 

Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen.  

  
 In der landesplanerischen Stellungnahme vom 01.07.2021 wird festgestellt: 
Aufgrund der Kleinteiligkeit und der städtebaulichen Verdichtungssituation des Planungsvor-
habens ist die Einbeziehungssatzung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.“ 
 
 
  
 

6. Planinhalt und Festsetzungen  
6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung  

  
Die Zulässigkeiten von Vorhaben im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung regeln sich 

nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB. Die Zulässigkeiten werden so geregelt, dass sich die Vorha-

ben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.  

Daher werden keine Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung getroffen. 
Die prägende Bebauung wird als allgemeines Wohngebiet eingestuft. Alle Nachbargebäude 
sind Wohngebäude.   
Die Gebäude sind alle eingeschossig.  

 

 

  

6.2 Überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenze  

  

In der Einbeziehungssatzung wird mit Hilfe der Baugrenze die Lage und Größe der überbau-

baren Grundstücksfläche definiert. Die vordere Baugrenze befindet sich im Abstand von 5,4 

m zur Flurstücksgrenze. Das Baufeld hat eine Tiefe von 15 m.  

 

 

 

6.3 Erschließung  

  

Wegen der Wirkung der Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, Flächen zum unbeplanten In-

nenbereich zu erklären, ist für Vorhaben die gesicherte Erschließung Voraussetzung für das 

Verfahren.  

  

Die Kreisstraße VG78 erschließt den Standort verkehrlich. Am Plangeltungsbereich befindet 

sich eine Bushaltestelle mit Wartehäuschen. Außerdem ist die vorhandene Baumreihe zu 

beachten. Dies führt zur Festsetzung von Bereich ohne Zu- und Abfahrten. 
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6.4 Ver- und Entsorgung 

  

Die versorgungstechnische Erschließung des Plangebietes ist durch das Vorhandensein der 

Hauptversorgungsleitungen in der Straße gesichert. Der Wasser- und Abwasser-Verband 

Ueckermünde weist in seiner Stellungnahme vom 09.06.2021 hin, dass die wasserseitige 

Erschließung der geplanten Bebauung über die vorhandene Trinkwasserleitung im Plange-

biet abgesichert werden kann und die Abwasserentsorgung durch Anschluss an die vorhan-

dene öffentliche Schmutzwasserleitung gelöst werden kann. 

Am Plangeltungsbereich befindet sich ein Trafo. 

 

 

  

6.5 Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft   

6.5.1 Kompensationsmaßnahmen 

 

M 1     Als Kompensationsmaßnahme sind 6.587,78 Ökopunkte einer Ökopunktmaßnahme 
zu erwerben. Möglich wäre die Verwendung des ca. 18,6 km südlich liegenden Kon-
tos VG-036 „Herstellung einer Brachfläche mit Nutzungsoption als Weide südlich von 
Dorotheenwalde“ (Betreiber: Dr. S. Grumbach, Tel. 039748-55012), da dieses in der-
selben Landschaftszone "Vorpommersches Flachland" wie das Vorhaben liegt. 

 

 

 

7. Nachrichtliche Übernahme  
7.1 Landschaftsschutzgebiet 

 

Der Plangeltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet L34 „Haffküste“. Es wurde ein 

Antrag auf Ausgliederung aus dem LSG gestellt. 

Mit Schreiben vom 21.09.2021 wurde der Gemeinde Ahlbeck die Ausnahmegenehmigung 

von dem Bauverbot im Landschaftsschutzgebiet „Haffküste“ für die Eibeziehungssatzung 

„Der schwarze Grund“ von der unteren Naturschutzbehörde erteilt. 

 

 

 

7.2  Naturpark 

 

Der Plangeltungsbereich liegt im Naturpark NP6 „Am Stettiner Haff“. 

 

 

  

 

8. Hinweise  
8.1 Bodendenkmale  

  

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Gemeinde sind keine Bodendenkmale bekannt. 

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrü-

che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllun-

gen von Gräben, Brunnenschächten, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Flucht-

gänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brand-
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stellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Stein-

setzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller 

Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese 

gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der untere Denkmalschutzbehörde anzuzei-

gen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 

der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 

erkennen. 

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 

zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-

licher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 

Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die 

Bergung des Denkmals dies erfordert. 

Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu überge-

ben. 

 

 

8.2 Bundeswehr 

  

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr weist 

in seiner Stellungnahme vom 27.05.20201 hin: 

„Das Plangebiet befindet sich aufgrund der Nähe zum Truppenübungsplatz (TrÜbPl) Jäger-

brück und dem Biwak-Raum Rieth in einer sog. „Emissionsschutzzone“. Das bedeutet, dass 

je nach Windstärke und Windrichtung mit Lärm- und Abgasemissionen durch den militäri-

schen Übungsbetrieb zu rechnen ist. Ich weise darauf hin, dass Beschwerden und Ersatzan-

sprüche, welche sich auf diese Emissionen beziehen, nicht anerkannt werden können.“ 

 

 

 

8.3 Munitionsfund 

 

Das Ordnungsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, SG Brand- und Katastrophen-

schutz weist in seiner Stellungnahme vom 05.07.2021 hin: 

„Nach den mir vorliegenden Daten aus dem Kampfmittelkataster des Landes sind derzeit 

keine Anhaltspunkte auf latente Kampfmittelgefahren zu entnehmen. 

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitions-

bergungsdienst als nicht kampfmittelbelastetet bekannten Bereichen Einzelfund auftreten 

können. 

Aus diesem Grund sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 

bei den Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munitionen aufgefunden wer-

den, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren 

Umgebung sofort einzustellen, so ist der Fundort zu räumen und abzusperren. 

Gemäß § 5 Abs.1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlich zuständigen Ord-

nungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung über die nächste Poli-

zeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des Munitionsbergungsdienstes.“ 

 

 

 

8.4 Abfall 

 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung des Landkreises Vorpommern-

Greifswald, SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten weist in sei-

ner Stellungnahme vom 05.07.2021 hin: 
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„1. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfälle ist unzulässig. Verwertba-

re Baustoffe dürfen nicht mit verwertbaren Bauabfällen vermischt werden. Die verwertbaren 

Bauabfälle sind bei einer zugelassenen Bauabfallverwertungsanlage anzuliefern. 

2. Gemäß § 4 (1) der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallent-

sorgung (Abfallwirtschaftssatzung – AwS) vom 24.10.2016 besteht Anschlusspflicht an die 

öffentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die Größe der benötigten Abfallbehälter sind 

gemäß § 14 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden.“ 

 

 

 

8.5 Bodenschutz  

 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung des Landkreises Vorpommern-

Greifswald, SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten weist in sei-

ner Stellungnahme vom 05.07.2021 hin: 

„1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 

oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflä-

chen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Vor-

pommern-Greifswald (Standort Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenen-

falls zu unterbrechen.  

2. Treten während der Baumaßnahmen Überschussböden auf oder ist es notwendig 

Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen 

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. 

Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I. S. 1554), in der zuletzt gültigen Fassung, sind zu 

beachten. 

Dabei sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu berücksichti-

gen.“ 

 

 

 

8.6 Immissionsschutz 

 

Die untere Immissionsschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald weist in ihrer 

Stellungnahme vom 05.07.2021 hin: 

„Hinsichtlich der Errichtung, der Beschaffenheit und des Betriebes von Feuerungsanlagen 

sind die Anforderungen der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) ein-

zuhalten. Insbesondere ist hiernach die Überwachung durch den bevollmächtigten Bezirks-

schornsteinfeger zu gewährleisten. 

Bezüglich der eventuellen Errichtung von (Luft-)Wärmepumpen wird auf die Darlegungen 

des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 28.08.2013 verwiesen. 

 

Während der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. 

BImSchV) sowie die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

Schutz gegen Baulärm einzuhalten.“ 
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8.7 Wasserwirtschaft 

 

Die untere Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald weist in ihrer Stellung-

nahme vom 05.07.2021 hin: 

„1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich un-

mittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwas-

sers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten an-

zuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies 

der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen 

Trink- und Abwasserzweckverband / den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungsführung ist 

mit dem Verband anzustimmen. 

 

3. Vor Baubeginn ist mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband zu klären, ob sich 

evtl. weitere Rohrleitungen (Gewässer II. Ordnung) auf dem Grundstück befinden. 

 

4. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grundwasser-

absenkung) erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. 

Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der wasserrechtlichen Erlaubnis. 

 

5. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) 

in den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen. 

 

6. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässe-

rungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funkti-

onsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trockengefallen sind. 

Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. 

 

7. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 

Abs. 1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen. 

 

8. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefährdenden Stoffe 

(Treib- und Schmierstoffe) in den Untergrund versickern können. Festgestellte Verunreini-

gungen sind sofort zu beseitigen. 

 

9. Anfallendes Abbruchmaterial ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu sichern, so 

dass Verunreinigungen des Bodens, des Grund- bzw. Oberflächenwassers und der Kanali-

sation sicher vermieden werden. … 

 

1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermei-

den und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 

 

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder 

über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 

werden. 

 

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstre-

cke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grund-

stück versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der re-

levante Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen. 
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4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurich-

ten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden.  

 

5. Nach § 46 (1) WHG bedarf das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten 

von Grundwasser für den Haushalt keine Erlaubnis oder Bewilligung soweit keine signifikan-

ten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind. 

 

6. Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AwSV vom 

18. April 2017 ist einzuhalten. 

 

7. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle 

einer Havarie mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere Was-

serbehörde zu benachrichtigen.  

 

8. Der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist eine Anzeige 

nach § 62 WHG – Wasserhaushaltsgesetz für Anforderungen zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen nach § 40 AwSV – Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen nach $ 46 Abs. 3 AwSV in Verbindung mit Anlage 6 AwSV für Anlagen in Schutzge-

bieten rechtzeitig vor Baubeginn zu übergeben. 

 

9. Nach § 16 LWaG M-V wird für das Entnehmen von Grundwasser kein Wasserentnahme-

entgelt erhoben, sofern die Wassermenge insgesamt nicht mehr als zweitausend Kubikmeter 

im Kalenderjahr beträgt.“ 

 
 
 

 

Ahlbeck, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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